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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Homepage & Webshop. 
 
1 Vertragspartner 

Vertragspartner sind die Telekom Deutschland GmbH (im Folgenden 
Telekom genannt), Landgrabenweg 151, 53227 Bonn (Amtsgericht 
Bonn HRB 5919) und der Kunde. 

 
2 Vertragsgegenstand 

Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen sowie aus den in den Leistungsbeschreibungen 
und Preislisten getroffenen Regelungen. Diese regeln die Inanspruch-
nahme der Homepage und Webshop Produkte der Telekom (im 
Folgenden Homepage & Webshop genannt). 
Die Überlassung von Mailboxen im Rahmen der Produkte erfolgt in 
Verbindung mit dem Telekommunikationsgesetz (TKG). Zusätzlich 
übernimmt die Telekom im Rahmen von Homepage & Webshop für 
den Kunden die Registrierung bzw. Bestellung von Second Level Do-
main Names oder ggf. für Third Level Domain Names (im Folgenden 
Domain Name genannt). Der Leistungsumfang und die sonstigen Be-
dingungen hierfür ergeben sich aus den Zusätzlichen Bedingungen 
Domain Name, welche Bestandteil dieses Vertrages sind. 
  

3 Zustandekommen des Vertrages 
Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag mit 
Zugang der Auftragsbestätigung, spätestens mit Bereitstellung der 
Leistung durch die Telekom zustande. 
 

4 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
 Der Kunde hat insbesondere folgende Pflichten: 

a) Für jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der 
Kunde der Telekom die ihr entstandenen Kosten in dem Umfang zu 
erstatten, wie er das Kosten auslösende Ereignis zu vertreten hat. 

b) Die überlassenen Leistungen dürfen nicht missbräuchlich genutzt 
werden, insbesondere 
– dürfen keine gesetzlich verbotenen, unaufgeforderten 

Informationen, Sachen und sonstige Leistungen übersandt 
werden, wie z.B. unerwünschte und unverlangte Werbung per E-
Mail, Fax, Telefon oder SMS ebenso wenig wie nicht 
gesetzeskonforme Einwahlprogramme 

– darf keine rechtswidrige Kontaktaufnahme durch Telekommuni-
kationsmittel erfolgen (§ 238 StGB) 

– dürfen keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen 
Inhalten übermittelt oder in das Internet eingestellt werden und 
es darf nicht auf solche Informationen hingewiesen werden. 
Dazu zählen vor allem Informationen, die im Sinne der §§ 130, 
130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten 
anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell 
anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB pornografisch sind, 
geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu ge-
fährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen 
der Telekom schädigen können. Die Bestimmungen des 
Jugendmedienstaatsvertrages und des Jugendschutzgesetzes 
sind zu beachten 

– ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inanspruchnahme 
einzelner Funktionalitäten und insbesondere durch die 
Einstellung oder das Versenden von Nachrichten keinerlei 
Beeinträchtigungen für die Telekom, andere Anbieter oder 
sonstige Dritte entstehen 

– dürfen keine Verbindungen hergestellt werden, die Auszahlun-
gen oder andere Gegenleistungen Dritter an den Kunden zur 
Folge haben 

– sind die nationalen und internationalen Urheber- und Marken-, 
Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte sowie sonstigen 
gewerblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu 
beachten 

c) Inhalte, welche Leistungen oder Waren zum Gegenstand haben, für 
die nach den allgemeinen Gesetzen eine besondere behördliche 
Erlaubnis notwendig ist, dürfen nur dann eingestellt oder verbreitet 
werden, wenn der Kunde im Besitz einer dafür gültigen Erlaubnis ist. 

d) Der Kunde hat seine Daten in anwendungsadäquaten Intervallen in 

geeigneter Form zu sichern, damit diese mit vertretbarem Aufwand 
wiederhergestellt werden können. 

e) Die Inhalte der überlassenen Mailboxen sind regelmäßig auf lokalen 
Rechnern zu sichern. Bei Störungen der Mailboxen ist die Telekom 
unverzüglich zu unterrichten. 

f) Persönliche Zugangsdaten (wie Kennwort/Passwort) dürfen nicht 
an Dritte weitergegeben werden und sind vor dem Zugriff durch 
Dritte geschützt aufzubewahren. Sie sollten zur Sicherheit bei der 
ersten Inbetriebnahme sowie sodann in regelmäßigen Abständen 
geändert werden. Soweit Anlass zu der Vermutung besteht, dass 
unberechtigte Personen von den Zugangsdaten Kenntnis erlangt 
haben, hat der Kunde diese unverzüglich zu ändern. Auf 
elektronischen Speichermedien (z. B. PC, USB-Stick und CD-ROM) 
dürfen sie nur in verschlüsselter Form gespeichert werden. 

g) Die Telekom und ihre Erfüllungsgehilfen sind von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf einer rechtswidrigen 
Verwendung von Homepage & Webshop und der hiermit 
verbundenen Leistungen durch den Kunden beruhen oder mit seiner 
Billigung erfolgen oder die sich insbesondere aus 
datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen 
rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung von 
Homepage & Webshop verbunden sind. Erkennt der Kunde oder 
muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die 
Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung der Telekom. 

 
5 Nutzungsrecht / Nutzung durch Dritte 
5.1 Der Kunde und die von ihm gegenüber Telekom benannten Nutzer 

erhalten das nicht ausschließliche, auf die Laufzeit dieses Vertrages 
zeitlich beschränkte Recht, die mit Homepage & Webshop 
verbundenen Softwarefunktionalitäten gemäß diesem Vertrag zu 
nutzen. Darüber hinaus gehende Rechte erhält der Kunde nicht. 

5.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, Homepage & Webshop über die nach 
Maßgabe dieses Vertrages erlaubte Nutzung hinaus zu nutzen oder von 
Dritten nutzen zu lassen oder Dritten zugänglich zu machen. 
Insbesondere ist es dem Kunden nicht gestattet, Homepage & 
Webshop oder Teile davon zu vervielfältigen, zu veräußern oder zeitlich 
begrenzt zu überlassen, vor allem nicht zu vermieten oder zu verleihen. 

5.3 Der Kunde hat auch die Preise zu zahlen, die durch befugte oder 
unbefugte Benutzung von Homepage & Webshop durch Dritte ent-
standen sind, wenn und soweit er diese Nutzung zu vertreten hat. 

 
6 Zahlungsbedingungen 
6.1 Monatliche Preise sind, beginnend mit dem Tage der betriebsfähigen 

Bereitstellung der Leistungen, für den Rest des Monats anteilig zu zah-
len. Danach sind diese Preise monatlich im Voraus zu zahlen. Ist der 
Preis für Teile eines Kalendermonats zu berechnen, so wird dieser für 
jeden Tag anteilig berechnet. 

6.2 Sonstige Preise, insbesondere nutzungsabhängige Preise, sind nach Er-
bringung der Leistung zu zahlen. 

6.3 Der Rechnungsbetrag ist auf das in der Rechnung angegebene Konto 
zu zahlen. Er muss spätestens am zehnten Tag nach Zugang der 
Rechnung gutgeschrieben sein. Bei einem vom Kunden erteilten SEPA-
Lastschriftmandat bucht die Telekom den Rechnungsbetrag nicht vor 
dem siebten Tag nach Zugang der Rechnung und der SEPA-
Vorabankündigung (Pre-Notification) vom vereinbarten Konto ab. 

6.4 Erfolgt eine Sperre bzw. Zurückbehaltung der Leistungen aus vom 
Kunden zu vertretenden Gründen, hat der Kunde die Kosten der Sperre 
zu tragen und der Kunde bleibt verpflichtet, die monatlichen Entgelte 
zu zahlen. 

6.4 Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechtes nur wegen Gegenansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis 
zu. 
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7 Beanstandungen 
Beanstandungen gegen die Höhe der Verbindungspreise oder sonsti-
gen nutzungsabhängigen Preise der Telekom sind umgehend nach 
Zugang der Rechnung an die Telekom zu richten. Beanstandungen 
müssen innerhalb von acht Wochen ab Rechnungszugang bei der 
Telekom eingegangen sein. Die Unterlassung rechtzeitiger 
Beanstandungen gilt als Genehmigung; die Telekom wird in den 
Rechnungen auf die Folgen einer unterlassenen rechtzeitigen 
Beanstandung besonders hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des 
Kunden bei Beanstandungen nach Fristablauf bleiben unberührt. 
 

8  Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und 
Leistungen 

8.1  Die AGB können geändert werden soweit dies zur Anpassung an 
Entwicklungen erforderlich ist, welche bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbar waren und welche die Telekom nicht veranlasst hat oder 
beeinflussen kann und deren Nichtberücksichtigung die 
Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses in nicht unbedeutendem 
Maße stören würde und soweit hierdurch wesentliche Regelungen des 
Vertragsverhältnisses nicht berührt werden. Wesentliche Regelungen 
sind solche über Art und Umfang der vertraglich vereinbarten 
Leistungen und die Laufzeit einschließlich der Regelungen zur 
Kündigung. Ferner können die AGB angepasst werden, soweit dies zur 
Beseitigung von nicht unerheblichen Schwierigkeiten bei der 
Durchführung des Vertrages aufgrund von nach Vertragsschluss 
entstandenen Regelungslücken erforderlich ist. Dies kann 
insbesondere der Fall sein, wenn sich die Rechtsprechung zur 
Wirksamkeit von Bestimmungen dieser AGB ändert, wenn eine oder 
mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von der Rechtsprechung für unwirksam erklärt werden oder eine 
Gesetzesänderung zur Unwirksamkeit einer oder mehrerer 
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen führt. 

8.2  Die vertraglich vereinbarten Leistungen können geändert werden, 
wenn und soweit dies aus triftigem, bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbaren Grund, erforderlich ist und das Verhältnis von Leistung 
und Gegenleistung nicht zu Ungunsten des Kunden verschoben wird, 
so dass die Änderung für den Kunden zumutbar ist. Ein triftiger Grund 
liegt vor, wenn neue technische Entwicklungen eine 
Leistungsänderung erforderlich machen, da die Leistung in der 
bisherigen vertraglich vereinbarten Form nicht mehr erbracht werden 
kann oder wenn neu erlassene oder geänderte gesetzliche oder 
sonstige hoheitliche Vorgaben eine Leistungsänderung erfordern. 

8.3 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der 
Leistungen gemäß Ziffer 8.1 und 8.2 werden dem Kunden mindestens 
sechs Wochen vor ihrem geplanten Wirksamwerden in Textform 
mitgeteilt. Dem Kunden steht bei Änderungen, die nicht ausschließlich 
zu seinen Gunsten sind, das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen in Textform zu kündigen. Hierauf wird der Kunde in der 
Änderungsmitteilung besonders hingewiesen. 

 
9 Preisanpassungen 
9.1 Die Telekom ist berechtigt, die auf der Grundlage dieses Vertrages zu 

zahlenden Preise nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB der 
Entwicklung der Gesamtkosten anzupassen, die für die 
Preisberechnung maßgeblich sind. 
Die Gesamtkosten bestehen insbesondere aus Kosten für Technik und 
Betrieb der Leistungen (z. B. Betrieb von Rechenzentren, Hardware, 
Softwarelizenzen, technischer Service), Kosten für die 
Kundenbetreuung (z. B. für Service-Hotline, Abrechnungs- und IT-
Systeme), Personal- und Dienstleistungskosten, Energie, Gemein-
kosten (z. B. für Verwaltung, Marketing, Mieten, Zinsen). 
Eine Preiserhöhung kommt in Betracht und eine Preisermäßigung ist 
vorzunehmen, wenn sich die Gesamtkosten erhöhen oder absenken. 
Steigerungen bei einer Kostenart, z. B. Kosten für die Technik, dürfen 
nur in dem Umfang für eine Preiserhöhung herangezogen werden, in 
dem kein Ausgleich durch etwaige rückläufige Kosten in anderen 
Bereichen, etwa bei der Kundenbetreuung, erfolgt. Bei 
Kostensenkungen sind von der Telekom die Preise zu ermäßigen, 
soweit diese Kostensenkungen nicht durch Steigerungen bei einer 
anderen Kostenart ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Die 
Telekom wird bei der Ausübung ihres billigen Ermessens die jeweiligen 
Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen 
nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung 
getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen 
mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie 
Kostenerhöhungen. 

9.2  Änderungen der Preise nach Ziffer 9.1 werden dem Kunden mindestens 
sechs Wochen vor ihrem geplanten Wirksamwerden in Textform 
mitgeteilt. Dem Kunden steht bei einer Preiserhöhung das Recht zu, 

den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Preisanpassung in Textform zu kündigen. Hierauf 
wird der Kunde in der Änderungsmitteilung besonders hingewiesen. Im 
Übrigen bleibt § 315 BGB unberührt. 

9.3 Unabhängig von den Regelungen der Ziffer 9.1 und 9.2 ist die Telekom 
für den Fall einer Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer berechtigt 
und für den Fall einer Senkung verpflichtet, die Preise zum Zeitpunkt 
der jeweiligen Änderung entsprechend anzupassen, ohne dass dem 
Kunden daraus ein Kündigungsrecht entsteht. 
 

10 Haftung 
10.1 Im Anwendungsbereich des TKG bleibt die dort enthaltene 

Haftungsregelung unberührt. 
10.2 Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen einer 

garantierten Eigenschaft haftet die Telekom für alle darauf 
zurückzuführenden Schäden unbeschränkt. 

10.3 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Telekom im Fall der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Wenn die 
Telekom durch leichte Fahrlässigkeit mit ihrer Leistung in Verzug 
geraten ist, wenn ihre Leistung unmöglich geworden ist oder wenn die 
Telekom eine wesentliche Pflicht verletzt hat, ist die Haftung für darauf 
zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden, auf den 
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine 
wesentliche Pflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

10.4 Für den Verlust von Daten haftet die Telekom bei leichter Fahrlässigkeit 
unter den Voraussetzungen und im Umfang von Punkt 10.2 nur, soweit 
der Kunde seine Daten in anwendungsadäquaten Intervallen in 
geeigneter Form gesichert hat, damit diese mit vertretbarem Aufwand 
wiederhergestellt werden können. 

10.5 Die verschuldensunabhängige Haftung der Telekom auf Schadens-
ersatz (§ 536a BGB) für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel ist 
ausgeschlossen. Die Punkte 10.2 und 10.3 bleiben unberührt. 

10.6 Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen, insbesondere 
für Datenverluste oder Hardwarestörungen, die durch Inkompatibilität 
der auf dem PC-System des Kunden vorhandenen Komponenten mit 
der neuen bzw. zu ändernden Hard- und Software verursacht werden 
und für Systemstörungen, die durch vorhandene Fehlkonfigurationen 
oder ältere, störende, nicht vollständig entfernte Treiber entstehen 
können. 
Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes 
bleibt unberührt. 

 
11 Vertragslaufzeit/Kündigung 
 Die Bedingungen für die Vertragslaufzeit und Kündigung der einzelnen 

Homepage & Webshop Produkte und Leistungen sind in den jeweiligen 
Leistungsbeschreibungen geregelt. 

11.1 Mit der Kündigung von Homepage oder der zusätzlichen Leistung 
„weitere Domain-Names“ muss der Kunde die Erklärung abgeben, ob 
die im Rahmen von Homepage beauftragten Domain-Names mit 
Wirksamwerden der Kündigung 
– auf einen anderen Vertrag mit der Telekom übertragen 
– zur Löschung freigegeben oder 
– mittels Konnektivitäts-Koordination an einen anderen Provider 

übertragen 
werden sollen. 
Erfolgt keine Erklärung durch den Kunden, wird die Telekom als 
Registrierungsstelle den registrierten Domain Name löschen bzw. die 
Betreuung des für den Kunden bei der zuständigen Registrie-
rungsstelle registrierten Domain Name einstellen. Die Telekom wird 
dies der zuständigen Registrierungsstelle unverzüglich mitteilen. 

11.2 Mit Beendigung des Vertrages ist die Verbindung vom Internet zu 
Homepage & Webshop des Kunden (inkl. E-Mail Postfächer) gesperrt. 
Der auf dem Web-Server der Plattform der Telekom gespeicherte 
gesamte Datenbestand des Kunden ist durch diesen bis zum 
vereinbarten Kündigungstermin herunterzuladen. Individuelle Soft-
ware ist zu deinstallieren; E-Mail Postfächer sind lokal zu sichern. Nach 
dem Kündigungstermin wird die Telekom die Daten und die 
Einstellungen löschen. 

11.3 Das Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Bei 
einer Kündigung des Kunden aus wichtigem Grund gelten die Punkte 
11.1 und 11.2 entsprechend. 

 Bei einer Kündigung der Telekom aus wichtigem Grund, ist die Telekom 
berechtigt, als Registrierungsstelle den registrierten Domain-Name zu 
löschen bzw. die Betreuung des für den Kunden bei der zuständigen 
Registrierungsstelle registrierten Domain Names einzustellen. Die 
Telekom wird dies der zuständigen Registrierungsstelle unverzüglich 
mitteilen. 
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12 Datenschutz 
12.1 Die Telekom erwirbt keine Rechte an den vom Kunden im Rahmen der 

Nutzung der Leistungen gespeicherten Daten (insbesondere 
personenbezogene Daten Dritter). Die Telekom ist jedoch berechtigt, 
diese Daten ausschließlich auf Weisung des Kunden nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen und im Rahmen dieses Vertrages zu 
nutzen. 

12.2 Im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag wird 
die Telekom personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der 
getroffenen Vereinbarung und nach Weisung des Kunden erheben, 
verarbeiten, nutzen oder auf diese zugreifen. Für den Fall der 
Auftragsdatenverarbeitung gelten die „Ergänzenden Bedingungen 
Auftragsverarbeitung“. 
 Diese können für das jeweilige Produkt im Internet unter 
www.telekom.de/gk/dsgvo-auftragsverarbeitung abgerufen werden. 

12.3 Bei der Auftragsverarbeitung ist hinsichtlich personenbezogener 
Daten grundsätzlich der Kunde für die Einhaltung der Regelungen nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verantwortlich. 

12.4 Der Kunde bleibt sowohl im vertragsrechtlichen wie im daten-
schutzrechtlichen Sinne „Herr der Daten“. Ob und in welchem Umfang 
Dritte Daten eingeben oder auf solche zugreifen, bleibt allein in der 
Disposition des Kunden. Soweit der Kunde Dritte insoweit zur Nutzung 
von personenbezogenen Daten zulässt, wird der Kunde für eine 
entsprechende Organisation der Berechtigungsverwaltung, der 
Passwortvergabe etc. sorgen. 

12.5 Der Kunde ist grundsätzlich nicht berechtigt, Zugang zu den 
Räumlichkeiten im Rechenzentrum der Telekom zu verlangen, in denen 
die von ihm genutzten Leistungen technisch betrieben werden. 
Hiervon unberührt bleiben Zutrittsrechte des Kunden nach schriftlicher 
Anmeldung zur Prüfung der Einhaltung der Erfordernisse gemäß 
Datenschutz-Grundverordnung sowie des sonstigen gesetz- und 
vertragskonformen Umgangs von der Telekom mit 
personenbezogenen Daten im Rahmen des Betriebs von der 
Leistungen nach diesem Vertrag. 

12.6 Die Telekom stellt die technischen und organisatorischen Sicher-
heitsvorkehrungen und Maßnahmen gemäß Art. 32 der Datenschutz-
Grundverordnung sicher. 

12.7 Bei Beendigung dieses Vertrages ist die Telekom nicht weiter 
berechtigt, die Daten zu nutzen. Die Telekom wird die Löschung 
anschließend innerhalb von dreißig Tagen vornehmen soweit nichts 
anderes vereinbart ist. Die Daten können in einem üblichen Format 
dem Kunden gegen Kostenerstattung übergeben werden. 

12.8 Die Telekom kann die Leistungen durch Unterauftragnehmer im In- und 
Ausland erbringen, hat aber mit dem Unterauftragnehmer den 
Bestimmungen gemäß Ziffer 12.1 bis 12.7 entsprechende 
Verpflichtungen zu vereinbaren. 

12.9 Bei Subunternehmern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

wird ein ausreichendes Datenschutzniveau durch die Telekom 
sichergestellt. 

 
13 Pflichtinformationen nach dem Telekommunikationsgesetz 
13.1 Informationen über die von der Telekom zur Messung und Kontrolle des 

Datenverkehrs eingerichteten Verfahren, um eine Kapazitätsaus-
lastung oder Überlastung einer Netzwerkverbindung zu vermeiden und 
Informationen über die möglichen Auswirkungen finden sich im 
Internet unter www.telekom.de/messverfahren 

13.2 Die Kontaktadressen der für die vertraglichen Leistungen angebotenen 
Serviceleistungen sind im Internet unter www.telekom.de/kontakt 
einsehbar. 

13.3 Ein allgemein zugängliches, vollständiges und gültiges Preisverzeich-
nis ist unter www.telekom.de/agb einsehbar. 

13.4 Eine Auflistung der Maßnahmen, mit denen die Telekom auf Si-
cherheits- oder Integritätsverletzungen oder auf Bedrohungen oder 
Schwachstellen reagieren kann, findet sich im Internet unter 
www.telekom.de/dienstesicherheit 

13.5 Sollte der Vertrag aus nicht von der Telekom zu vertretenden Gründen 
vorzeitig beendet werden, ist der Kunde verpflichtet, der Telekom ei-
nen in einer Summe fälligen Betrag in Höhe eines Viertels der bis zum 
Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit zu zahlenden restlichen mo-
natlichen Preise als pauschalierten Schadensersatz zu entrichten. Der 
Schadensbetrag ist höher anzusetzen, wenn die Telekom einen 
höheren Schaden nachweist. Er ist niedriger anzusetzen bzw. entfällt, 
wenn der Kunde nachweist, dass ein wesentlich geringerer oder 
überhaupt kein Schaden eingetreten ist. Punkt 11.3 ist entsprechend 
anzuwenden. 

 
14 Außergerichtliche Streitbeilegung 

Zur Beilegung eines Streits mit der Telekom über die in § 47a TKG 
genannten Fälle können Sie durch einen Antrag ein Schlichtungs-
verfahren bei der Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation 
der Bundesnetzagentur in Bonn einleiten. Die Telekom ist bereit an 
Schlichtungsverfahren vor der Bundesnetzagentur teilzunehmen. An 
Streitbeilegungsverfahren vor anderen Verbraucherschlichtungs-
stellen nehmen wir nicht teil. 

 
15 Sonstige Bedingungen 
15.1 Die Telekom ist berechtigt, die Leistungen durch Dritte als Subunter-

nehmer zu erbringen. Die Telekom haftet für die Leistungserbringung 
von Subunternehmern wie für eigenes Handeln. 

15.2 Für die vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt deutsches Recht. 
15.3 Vertragsbezogene Mitteilungen sendet die Telekom dem Kunden unter 

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen nach Wahl der Telekom an 
die vom Kunden benannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse. 
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